
 

 Bebauungsplan „Südlicher Stapelstein“ 1. Änderung – Abw. § 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 i.V.m. § 13 BauGB 

    1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Stadt Neu-Anspach, Stadtteil Anspach 

 
Bebauungsplan  

 
„Südlicher Stabelstein“ 1. Änderung“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 
Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange gem. § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
und Anregungen. 
 
 
 
 
 
 
 
Neu-Anspach und Gießen, den 12.10.2022 
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Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

 
 
Stellungnahmen mit Anregungen 
 
Deutsche Telekom Technik GmbH (02.09.2022) 
Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, Umwelt, Naturschutz und Bauleitplanung 
(28.09.2022) 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen/hessenArchäologie (14.09.2022) 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen/hessenArchäologie (12.10.2022) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (06.10.2022) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (07.10.2022) 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen 
 
Amt für Bodenmanagement Limburg an der Lahn (14.09.2022) 
Bundesamt für Infrastruktur der Bundeswehr (01.09.2022) 
Fraport AG (02.09.2022) 
Hessen Mobil Wiesbaden (13.09.2022) 
NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (07.09.2022) 
Regionalverband FrankfurtRheinMain (06.09.2022) 
Syna GmbH (06.09.2022) 
 
 
Keine Stellungnahme abgegeben haben 
 
Abwasserverband Oberes Usatal 
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. 
BUND Hochtaunus 
Finanzamt Bad Homburg 
Gemeindevorstand Schmitten 
Gemeindevorstand Wehrheim 
Gemeindevorstand Weilrod 
Kreisausschuss Hochtaunuskreis Brandschutz 
Hochtaunuskreis – Der Kreisausschuss – Veterinärwesen und Verbraucherschutz 
IHK Frankfurt am Main 
Landesamt für Denkmalpflege, Bau- und Kunstdenkmalpflege 

 
 
 
Magistrat der Stadt Usingen 
Magistrat der Stadt Bad Homburg 
Naturschutzbund Deutschland (NABU) 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
Verband Hessischer Fischer e.V. 
Verkehrsverband Hochtaunus 
Vodafone Hessen GmbH & Co. KG 
Wanderverband Hessen 
Wasserbeschaffungsverband Usingen 
Zweckverband Naturpark Hochtaunus 
 
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind keine 
Stellungnahmen vorgebracht worden. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (02.09.2022) 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise der Deutschen Telekom GmbH auf das Vorhandensein von Leitungen 
und deren Berücksichtigung bei der Bauausführung und der Bepflanzung sowie die 
frühzeitige Einbindung in die Ausführungs- und Koordinierungsplanung werden zur 
Berücksichtigung bei Bauplanung und –ausführung in die Begründung zum Bebau-
ungsplan aufgenommen. 
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Anlage Lageplan der Deutschen Telekom Technik GmbH 
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1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 

Kreisausschuss Hochtaunuskreis, Umwelt, Naturschutz und Bauleitplanung 
(28.09.22) 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Anregung wurde bereits entsprochen. 
Auf der Plankarte zum Bebauungsplan unter der Überschrift Hinweis und Festset-
zung finden sich folgende Sätze: „Gegenstand der Änderung / Konkretisierung des 
Bebauungsplans "Südlicher Stabelstein" ist ausschließlich die Konkretisierung des 
unteren Bezugspunktes zur Ermittlung der zulässigen maximalen Gebäudehöhe auf 
KD 325,34 m ü. NHN. Sämtliche sonstige zeichnerische und textliche Festsetzungen 
des rechtskräftigen Bebauungsplans bleiben unberührt.“ 
 
 
Zu 2.: Der Anregung wird entsprochen.  
Die unklare Formulierung wird redaktionell angepasst. 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Abweichend von den gesetzlichen Bestimmungen legt die Praxis die Berücksichti-
gung von weit mehr Aspekten nahe, als vom Gesetzgeber vorgegeben wird; denn 
eine auf die Mindestbestandteile reduzierte Begründung wird den praktischen Anfor-
derungen meist nicht gerecht. Auch wenn die Planung einzig die Anpassung / Kor-
rektur einer Höhenangabe beinhaltet, so liegt es doch nahe, einige Hintergründe zum 
Planverfahren auszuführen. Z.B. den, warum der augenscheinliche Fehler nach rd. 
26 Jahren Rechtskraft nun zu Tage tritt; nämlich durch den Einstieg in eine konkrete 
Planung. Dem lesenden Dritten, wird sich das Verfahren und dessen Zielsetzung 
hierdurch womöglich eher erschließen. Da die Rückläufer aus dem Beteiligungsver-
fahren nicht den Eindruck entstehen lassen, das Verfahren oder das Planziel wären 
missverständlich, wird an den erklärenden Ausführungen festgehalten. 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Nach Rücksprache mit dem Verkehrsverband Hochtaunus (Herrn T******) konnte am 
10.10.2022 folgendes Vorgehen vereinbart werden: 
 Der VHT erhebt keine Ansprüche an dem Parkplatz für eine spätere Baustellen-

einrichtung im Zuge der Elektrifizierungsarbeiten. 
 -Als dingliche Sicherheit könnte, wenn überhaupt, später eine Dienstbarkeit 

gefordert werden zu kurzfristigen Wartungszwecken der Hochspannungsleitun-
gen.  

 Man denkt darüber nach, dem zukünftigen Eigentümer das Eckgrundstück, die 
rechte Einfahrt des Parkplatzes zu überschreiben. 

 
Die Vereinbarungen betreffen den Vollzug des Bebauungsplans, so dass das Plan-
verfahren ohne Zeitverzug weitergeführt werden kann. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landesamt für Denkmalpflege (14.09.22) 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Ausführung in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Für die hiermit vorliegende Planung bedeutet das jedoch keinen Zeitverzug, da  
sich die Auflage nach derzeitigem Sachstand auf die Flurstücke 150, 151, 153 sowie 
154 bezieht. 
Für künftige Baumaßnahmen im ehemaligen Flurstück 90/4 (jetzt 90/5 und 90/6) 
bestehen somit keine weiterführenden Auflagen zum Schutz etwaiger Bodendenk-
mäler. (vgl. ergänzende Stellungnahme vom 12.10.2022. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Seitens der Baudenkmalpflege wurde im Rahmen des Aufstellungsverfahrens keine 
Stellungnahme vorgetragen. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Ausführung in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Vielen Dank für die Konkretisierung, für die hiermit vorliegende Planung bedeutet 
das insofern keinen Zeitverzug. 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Seitens der Baudenkmalpflege wurde im Rahmen des Aufstellungsverfahrens keine 
Stellungnahme vorgetragen. 
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1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 

Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (06.10.2022) 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionalplanung 
 
Zu 1.: Die Zusammenfassung wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
Obere Naturschutzbehörde 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Abt. Umwelt Wiesbaden 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Zu 4.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zu 6.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 7.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 8.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immissionsschutz 
 
Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Bergaufsicht 
 
Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kampfmittelräumdienst 
 
Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, KMRD (07.10.2022) 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und -ausführung in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




